
PFLEGEKAMMER 

NIEDERSACHSEN 

Beitragsordnung 

der Pflegekammer Niedersachsen 

vom 18.01.2019 

Die Kammerversammlung der Pflegekammer Niedersachsen hat in ihrer Sitzung am 

18.01.2019 die folgende Beitragsordnung beschlossen. 

§ 1 Beitragspflicht

(1) Zur Durchführung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben erhebt die Pflegekammer gemäß §

8 Abs. 1 des Kammergesetzes für die Heilberufe in der Pflege (PflegeKG) vom

14.12.2016 (Nds. GVBI. S. 261) von den Kammermitgliedern Beiträge.

(2) Die Beiträge sind öffentlich-rechtliche Abgaben.

(3) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.

(4) Die Beitragspflicht entsteht jahresanteilig mit dem Beginn des Monats, in dem die Kam

mermitgliedschaft beginnt und endet mit Ablauf des Monats, in dem die Kammermitglied

schaft endet.

(5) Die Beiträge werden durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe

des Bescheids fällig.

§ 2 Beitragsbemessung

(1) 1Grundlage für die Beitragsbemessung sind, soweit kein Fall der Beitragsbefreiung nach 

§ 3 Abs. 3 vorliegt, die Jahreseinkünfte des Kammermitgliedes aus der Berufsausübung

im Sinne des § 2 Abs. 1 PflegeKG. 2Der in Satz 1 verwendete Begriff Jahreseinkünfte

entspricht dem Einkunftsbegriff des § 2 Abs. 2 Einkommensteuergesetz. 3Relevant ist

danach bei Einkünften aus Gewerbebetrieben und selbständiger Arbeit der Jahresge

winn und bei den anderen Einkunftsarten der Jahresüberschuss der Einnahmen über

die Werbungskosten. 4Maßgeblich sind die Einkünfte aus der Berufsausübung im Sinne

des § 2 Abs. 1 PflegeKG im vorletzten Kalenderjahr vor dem Beitragsjahr (Vorvorjahr).
5Hat das Kammermitglied im Vorvorjahr keine Einkünfte aus der Berufsausübung im

Sinne des § 2 Abs. 1 PflegeKG erzielt, sind die Einkünfte im Vorjahr maßgebend. 6Wur

den auch im Vorjahr keine Einkünfte aus der Berufsausübung im Sinne des § 2 Abs. 1

PflegeKG erzielt, sind die Einkünfte aus der Berufsausübung im Sinne des § 2 Abs. 1
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deren Kammer gewährt worden ist, sind verpflichtet, die Kammer spätestens einen Mo

nat nach Beendigung der dortigen Beitragspflicht zu informieren. 4 In diesem Fall wird der 

Beitrag unter Aufhebung eines zuvor ergangenen Bescheids mit Wirkung ab Beendigung 

der Beitragspflicht neu festgesetzt. 

§ 3 Beitragsbemessung aufgrund von Selbsteinstufung

(1) 1 Bei Eingang der Selbsteinstufung innerhalb der normierten Fristen setzt die Kammer 

durch Bescheid unter dem Vorbehalt der Aufhebung im Falle der Feststellung der Un

richtigkeit der Selbsteinstufung eine Beitragsbefreiung (Absatz 3) oder den zu entrich

tenden Beitrag (Absatz 4) auf Basis der Selbsteinstufung des Kammermitglieds fest. 

(2) 1 Die Selbsteinstufung erfolgt auf einem Formular entsprechend der Anlage 1 zu dieser 

Beitragsordnung. 2Das Kammermitglied hat in der Selbsteinstufung anzugeben, wie 

hoch die von ihm im Vorvorjahr, im Fall des§ 2 Abs. 1 S. 5 im Vorjahr erzielten Einkünfte 

nach § 2 Abs. 1 S. 1 bis 3 waren. 3Hat das Kammermitglied in keinem der zuvor genann

ten Jahre Einkünfte nach § 2 Abs. 1 S. 1 bis 3 gehabt, gibt es das im Selbsteinstufungs

formular unter Angabe seiner voraussichtlichen Einkünfte nach§ 2 Abs. 1 S. 1 bis 3 im 

Beitragsjahr an. 

(3) Kammermitglieder, deren infolge der Selbsteinstufung nach Abs. 2 maßgeblichen Jah

reseinkünfte nach § 2 Abs. 1 S. 1 bis 3 unter 9.168,01 Euro liegen, werden von der 

Beitragspflicht befreit.

(4) Gegenüber Kammermitgliedern, deren infolge der Selbsteinstufung nach Abs. 2 maß

geblichen Jahreseinkünfte nach § 2 Abs. 1 S. 1 bis 3 mindestens 9.168,01 Euro 

betragen, wird ein Beitrag in Höhe von 0,4 v. H. der von ihnen insgesamt erzielten Ein

künfte aus beruflicher Tätigkeit im Sinne des§ 2 Abs. 1 PflegeKG, maximal jedoch ein 

Beitrag von 217,80 €festgesetzt.§ 2 Abs. 5 ist zu beachten.

(5) Beiträge sind mit Ausnahme des Höchstbeitrages auf volle Euro kaufmännisch gerundet 

festzusetzen.

§ 4 Aktualisierungsverfahren

(1) 1 Reduzieren sich im Beitragsjahr die Jahreseinkünfte nach§ 2 Abs. 1 S. 1 bis 3 gegen

über den in der Selbsteinstufung nach§ 3 Abs. 2 angegebenen Einkünften um mindes

tens 6.000 Euro, kann das Kammermitglied eine Befreiung oder eine Reduzierung nach 

Maßgabe von§ 3 Abs. 3 und 4 beantragen. 2Eine Befreiung oder Reduzierung nach§ 3 

Abs. 3 und 4 unter Zugrundelegung der Jahreseinkünfte im Beitragsjahr können auch 

Kammermitglieder beantragen, denen gegenüber der Beitrag in einem Bescheid nach § 

2 Abs. 4 festgesetzt worden ist, soweit ihre Jahreseinkünfte nach § 2 Abs. 1 S. 1 bis 3 

im Beitragsjahr erstmals unter 48.450 Euro liegen. 3Nach Ablauf des Beitragsjahres ge

stellte Anträge bleiben unberücksichtigt. 4Den Anträgen nach Satz 1 und 2 sind aussa

gekräftige Nachweise beizufügen. 

Seite 3 von 9 
















